
 
 

Ursprüngliches Gesetz Stand 22.02.2011 Änderungen vom 04.05.2011 
 Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Hessisches Gesetz für Betreuungs- und 
Pflegeleistungen (HBPG)“ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Änderung § 1 Abs. 1:  
 
Neu: Ziel des Gesetzes ist es, ältere 
pflegebedürftige, volljährige Menschen ….. 

 

Als Abs. 3 wird angefügt: 
„ (3) Betreuung im Sinne dieses Gesetzes 
umfasst nur die tatsächliche 
Unterstützungsleistung und die Gewährung von 
sozialen oder psychosozialen Hilfen für die in 
Abs. 1 genannten Personen“ 
 
Als Abs. 4 wird angefügt: 
„(4) Die Selbstständigkeit der Betreiberin oder 
des Betreibers in Zielsetzung und Durchführung 
ihrer Aufgaben bleibt unberührt“ 



 

§ 2 wird geändert: 
 
Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1. 
 
Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 
„1. Überlassung von Wohnraum und 
Zurverfügungstellung oder Vorhalten von 
Betreuungs- oder Pflegeleistungen in 
Einrichtungen, die in ihrem bestand von 
Wechsel und Zahl der Bewohnerinnen und 
Bewohner unabhängig sind. 

a. am Tag (Tagespflegeeinrichtungen) 
b. zur Nacht (Nachtpflegeeinrichtungen) 
c. für kürzere Zeit 

(Kurzzeitpflegeeinrichtungen) oder 
d. auf Dauer (voll- und teilstationäre 

Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen)“ 
 
In Nr. 2 werden die Wörter „Pflege- und 
Betreuungseinrichtungen“ durch die Wörter 
„Betreuungs- oder Pflegeeinrichtungen“ ersetzt 
 
Nr. 3 wird wie folgt gefasst: 
 
„ 3. Betreuung oder Pflege aufgrund von 
Vermittlung von Pflegekräften“  
 
Als Abs. 2 wird angefügt: 
„ (2) dieses Gesetz ist nicht auf betreute 
Wohnformen für ältere Menschen anzuwenden, 
wenn die Mieter vertraglich lediglich dazu 
verpflichtet sind, allgemeine 
Betreuungsleistungen wie Notrufdienste, die 
Vermittlung von Dienst- und Pflegeleistungen 



oder Informationen und Beratungsleistungen 
von bestimmten Anbietern anzunehmen und die 
darüber hinausgehenden Betreuungs- und 
Pflegeleistungen von den Bewohnerinnen und 
Bewohnern frei wählbar sind. Darüber hinaus gilt 
dieses Gesetz nicht für Krankenhäuser im Sinne 
des § 2 Abs. 1 des 
Krankenhausfinanzierungsgesetzes.“ 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 
 
„(3) Die Betreiberinnen oder der Betreiber einer 
Einrichtung nach § 2 Abs. 1 und 2 hat den 
aktuellen Prüfbericht der Aufsichtsbehörde nach 
§ 20 und den Qualitätsbericht nach § 115 Abs. 
1a des Elften Sozialgesetzbuch vom 26. Mai 
1994 (BGBl. I S. 1014), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 687), bei 
Abschluss des Vertrages unaufgefordert 
vorzulegen und zu erläutern.“  
 
 
 

 

 
 
 
 
In § 4 wird nach der Angabe „§ 2“ die Angabe 
„Abs. 1“ eingefügt.  



 

 

 
 
In § 6 wird nach der Angabe „§ 2“ die Angabe 
„Abs. 1“ eingefügt. 



 



 

 
§ 7 wird wie folgt geändert: 
 
Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 
„(1) Der Betreiberin oder dem Betreiber und den 
Beschäftigten einer Einrichtung nach § 2 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 ist es untersagt, sich von oder 
zugunsten von Bewerberinnen und Bewerbern 
um einen Betreuungs- und Pflegeplatz oder für 
die Erbringung von Betreuungs- und 
Pflegeleistungen Geld- oder geldwerter 
Leistungen über das in dem Mustervertrag nach 
§ 10 Abs. 3 vorgesehenen Entgelt hinaus 
versprechen oder gewähren zu lassen. Satz 1 
gilt entsprechend für bereits bestehende 
Vertragsverhältnisse.“  
 
In Abs. 2 wird nach der Angabe „§ 2“ die 
Angabe „Abs. 1“ eingefügt. 



 

 
Abs. 3 wird wie folgt geändert. 
 
Nr. 1 wird aufgehoben 
Die bisherigen 2 bis 4 werden zu Nr. 1 bis 3. 



 

 
 
Abs. 5 wird wie folgt geändert. 
Die  Angabe „Nr. 3“ wird durch die Angabe „Nr. 
2“ ersetzt. 
 



 

 
Abs. 6 wird wie folgt geändert. 
Nach der  Angabe „Abs.. 3“ wird  die Angabe 
„Nr. 2“ eingefügt. 
 

 

 



 

 
 
In § 8 wird nach der Angabe „§ 2“ die Angabe 
„Abs. 1“ eingefügt. 

 

 
§ 9 wird wie folgt geändert: 
 
Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
Der Punkt am Ende von Nr. 4 wird durch ein 
Komma ersetzt und als neue Nr. 5 bis 9 wird 
eingefügt: „ 
5. die Würde, die Interessen sowie 

Bedürfnisse von Betreuungs- und 
Pflegebedürftigen vor Beeinträchtigungen 
schützt, 

6. die Intimsphäre, Selbstständigkeit, die 
Selbstbestimmung und Selbstver-
antwortung und Selbstverantwortung der 
Betreuungs- und Pflegebedürftigen wahrt 
und fördert, insbesondere bei Menschen 
mit Behinderung die individuelle Betreuung 
und Förderung auf der Grundlage von 
Förder- und Hilfeplänen sowie bei 
pflegebedürftigen Menschen eine 
qualifizierte Pflege unter Achtung der 
Menschenwürde gewährleistet, 

7. nachweist, dass sie oder er anerkannte 



Methoden zur Vermeidung 
freiheitsentziehender Maßnahmen 
anwendet und die Betreuungs- und 
Pflegekräfte dahingehend jährlich 
Schulungen wahrnehmen, 

8. eine angemessene Qualität der Betreuung 
einschließlich der Pflege nach dem 
allgemein anerkannten Stand pflegerisch- 
medizinischer Erkenntnisse sichert, 

9. gewährleistet, dass für Betreuungs- und 
Pflegebedürftige der individuelle 
Betreuungs- und Pflegeprozess qualifiziert 
umgesetzt und schriftlich nachgewiesen 
wird.“ 

Der bisherige Abs. 1 Nr. 5 wird Abs. 1 Satz 2. 
 
Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
Nach der Angabe § 2 wird die Angabe „ Abs. 1“ 
eingefügt. Die Angabe „oder 2“ wird gestrichen. 
 
Die Nr. 1 bis 3, 5 und 8 werden aufgehoben. 
 
Die bisherigen Nr. 4, 6, 7, 9 und 10 werden Nr. 1 
bis 5. 
 
Der Punkt am Ende der neuen Nr. 5 wird durch 
ein Komma ersetzt und als neue Nr. 6 und 7 
werden angefügt: 
 
6. „eine angemessene Qualität des Wohnens 

sicher stellt 
7. die Verwaltung von Geldern und 

Wertsachen für die Betreuungs- und 
Pflegebedürftigen schriftlich nachgewiesen 



 

wird.“  
 



 

 
Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 
 
„(3) Über Abs. 1 hinaus darf eine Einrichtung 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 nur betrieben werden, 
wenn die Betreiberin oder der Betreiber die 
Leistungen unter ständiger Verantwortung einer 
ausgebildeten Pflegefachkraft erbringt, die 
pflegebedürftigen Menschen sowie die 
Angehörigen in pflegerischen Fragen berät und 
unterstützt. Die Betreuungs- oder Pflegekraft 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 ist auf der Grundlage von 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 verpflichtet, die mit dem 
betreuungs- und pflegebedürftigen Menschen 
vereinbarten Leistungen in angemessner 
Qualität zu erbringen.“  

 

 
In Abs. 4 wird nach Angabe „§ 2“ die Angabe 
„Abs. 1“ eingefügt.  



 

 
 
 
§ 10 wird wie folgt geändert: 
Der bisherige Abs. 1 Nr. 4 wird Abs. 1 Satz 3. 



 

 
Abs. 2 wird wie folgt geändert. 
 
Nach der Angabe „§2“ wird ei Angabe „ Abs. 1“ 
eingefügt. Die Angabe „oder 2“ wird gestrichen.  
 
Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 
„ 1. Namen, berufliche Ausbildung und 
Werdegang der Leitung und der 
verantwortlichen Betreuungs- und 
Pflegefachkraft sowie die Konzeption und die 
allgemeine Leistungsbeschreibung.“ 
 
Nr. 3 wird wie folgt gefasst: 
„3. einen Mustervertrag nach dem Wohn- und 
Betreuungsvertragsgesetz vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2319) über die stationäre und 
teilstationäre Betreuung und Pflege nach § 2 
Abs. 1 Nr. 1, sowie jede Änderung des 
Mustervertrages.“ 
 
Der bisherige Abs. 2 Nr. 6 wird Abs. 2 Satz 2.  



 

 
In Abs. 3 werden die Sätze 2 und 3 aufgehoben. 
 
Nach Abs. 3 wird als neuer Abs. 4 eingefügt:  
„(4) Die ambulanten betreuungs- und 
Pflegeeinrichtungen  sind verpflichtet, der 
zuständigen Behörde anlassbezogen einen 
Mustervertrag über die ambulanten Betreuungs- 
und Pflegeleistungen vorzulegen 
(Pflegevertrag)“   
 
Die bisherigen Abs. 4 bis 6 werden die Abs. 5 
bis 7. 

 

 
Der neue Abs. 6 wird wie folgt geändert: 
Nach der Angabe „§ 2“ wird die Angabe „Abs. 1“ 
eingefügt. 
Nach Ende der Nr. 2 wird die Angabe „, und“ 
durch eine Punkt ersetzt 
Nr. 3 wird aufgehoben. 
 



 

 



 

 
 
 
§ 11 wird wie folgt geändert: 
 
 
In Nr. 1 wird nach der Angabe „1“ das Wort 
„insbesondere“ eingefügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Ende der Nr. 2 wird nach der Angabe „2“ 
das Wort anlassbezogen eingefügt. 



 

 
 
 
 
§ 12 wird wie folgt geändert: 
 
 
In Abs. 1 Nr. 1 wird die Angabe „§§ 10 bis 12“ 
durch die Angabe „§§ 9 bis 11“ ersetzt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
„ Die Befugnis zur Überwachung bleibt durch die 
Befreiung unberührt.“ 
 



 

 

 

 

 



 



 

 
 
 
In § 15 Abs. 1 wird die Angabe „§ 15 Abs. 2“ 
durch die Angabe „§ 14 Abs. 1“ ersetzt. 

 

 



 

 
 
§ 16 wird wie folgt geändert: 
 
Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 
„(1) Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 werden 
regelmäßig wiederkehrend durch die Behörde 
geprüft. Anlassbezogene Prüfungen von 
Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 sind 
möglich.“ 
 
.  



 

Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 
„(3) Die Behörde hat den Umfang der 
regelmäßig wiederkehrenden Prüfung  in 
angemessener Weise zu verringern, soweit ihr 
auf Grund von Qualitätsprüfungen durch den 
Medizinischen Dienst der Krankenversicherung 
oder durch von ihm bestellte Sachverständigen 
Zertifizierungen vorliegen, die nach § 114 Abs. 4 
Satz 2 des Elften Sozialgesetzbuch als 
Qualitätsnachweis anerkannt sind.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
In Abs. 4 wird das Wort „Krankenkassen“ durch 
das Wort „Krankenversicherung“ ersetzt 



 

Abs. 5 wird wie folgt geändert: 
 
In Satz 1 wird das Wort „Frequenz“ durch das 
Wort „Häufigkeit“ und das Wort „Krankenkassen“ 
durch das Wort „Krankenversicherung“ ersetzt. 
 
Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
„Das nähere Verfahren wird im Rahmen der 
Zusammenarbeit nach § 24 durch 
Verwaltungsvereinbarung geregelt; § 24 Abs. 2 
gilt entsprechend.“ 
 
 
 
 
 
In Abs. 7 wird folgender Satz angefügt: 
„ Die oder der Auskunftspflichtige kann die 
Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren 
Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung 
bezeichneten Angehörigen der Gefahr 
strafgerichtlicher Verfolgung oder eines 
Verfahrens nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.“ 



 

Abs. 8 wird wie folgt geändert. 
 
In Nr. 1 werden nach den Wörtern „die Räume 
der“ die Angabe „Betreuungs- und“ eingefügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach Nr. 7 wird folgender Satz eingefügt: 
„Maßnahmen nach Abs. 1, 2, 6 und 8 sind auch 
zur Feststellung zulässig, ob eine Einrichtung im 
Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 vorliegt. „ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
In Abs. 10 Satz 1 wird nach den Wörtern 
„unterliegen oder“ das Wort „zu“ eingefügt. 

 

 



 

Die Überschrift § 18 wird wie folgt gefasst: 
 
„§ 18 Anordnung zur Mängelbeseitigung“ 

 

 



 

In § 20 wird die Angabe „17“ durch die Angabe 
„16“ ersetzt. 

 

 

 

In der Überschrift zu § 21 wird die Angabe 
„kommissarische Leitung“ gestrichen. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem § 22 wird als Abs. 4 angefügt: 
„(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen 
Feststellungen und Anordnungen nach Abs, 1 
bis 3 haben keine aufschiebende Wirkung.“ 



 

§ 23 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Abs. 1 Nr. 4 wird das Wort 
„Führungszeugnisse“ durch das Wort 
„Führungszeugnis“ ersetzt. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 
„(4) Zuständige Behörde für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist die obere 
Aufsichtsbehörde.“ 

 

 



 

 
§ 24 wird wie folgt geändert: 
 
In Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „Pflege- und 
Betreuungseinrichtungen“ durch die Wörter „ 
Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen“ ersetzt.  
 
In Abs. 1 wird als Satz 7 eingefügt: 
„Die freien Wohlfahrtsverbände und die 
Verbände der privaten Betreiberinnen und 
Betreiber können zu einzelnen Angelegenheiten 
der Arbeitsgemeinschaft hinzugezogen werden.“  



 

 
In Abs. 3 wird Satz 4 aufgehoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Abs. 4 wird folgender Ab. 5 angefügt: 
„(5) Der Hessische Landtag erhält einen 
jährlichen Bericht über die Tätigkeiten nach Abs. 
1 bis 4.“  



 

 
§ 25 wird wie folgt geändert: 
Nach Abs. 1 wird folgender Abs. 2 eingefügt: 
 
„ (2) In den Fällen des § 7 Abs. 4 und § 24 Abs. 
1 Satz 5 ist die obere Aufsichtsbehörde 
zuständig.“  
 
 
 
Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3. 
 

 

 



 

 
 



 

 
In § 26 Abs 2 werden die Wörter „Pflege- und 
Betreuungseinrichtungen“ durch die Wörter „ 
Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen“ ersetzt. 

 

 



 

 
 
§ 27 wird wie folgt geändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Nr. 1 wird die Angabe „8“ durch die Angabe 
„7“ ersetzt.  
 
 
 
In Nr. 2 wird die Angabe „10“ durch die Angabe 
„9“ ersetzt. 

 

 

 


